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Anfrage
über die Jahresentschädigung der Mitglieder
der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates
der Luzerner Kantonalbank

eröffnet am 4. November 2008

Im Geschäftsbericht der Luzerner Kantonalbank 2007 sind die Entschädigungen der
Mitglieder der Geschäftsleitung sowie des Verwaltungsrates detailliert und trans-
parent ausgewiesen. Im Lichte der globalen Finanz- und Bankenkrise sowie der
offenen Fragen bezüglich Bonus-Anreizsystemen bei gewissen Grossbanken besteht
ein grosses öffentliches Interesse, die Situation bei Bankinstituten mit Staatsgarantie
öffentlich aufzuzeigen und politisch zu bewerten. Die Situation bei der Luzerner
Kantonalbank stellt sich wie folgt dar (vgl. dazu Geschäfts- und Finanzbericht der
LUKB 2007 S. 25 f. bzw. S. 68 ff.): Die fünf Mitglieder der Geschäftsleitung bezogen
2007 ein Gehalt von insgesamt 3,4 Millionen Franken (brutto). Davon entfielen
1,8 Millionen Franken auf eine Fixentschädigung und 1,6 Millionen Franken auf
einen variablen Teil, der sich nach dem Konzernergebnis richtet und teilweise in
Form vonAktien und Optionen ausbezahlt wurde. DerAnteil des CEO der LUKB
von der Gesamtentschädigung von 3,4 Millionen Franken beträgt 913 000 Franken.

Die neun Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Geschäftsjahr 2007 einen
Betrag von knapp 844000 Franken (brutto).

Der Regierungsrat wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie beurteilt der Regierungsrat die Entschädigung der Geschäftsleitung der

LUKB, insbesondere imVergleich zu anderen kotierten Kantonal- und Regio-
nalbanken ähnlicher Grösse und Struktur?

2. Wie beurteilt der Regierungsrat die Entschädigung der Verwaltungsratsmitglie-
der, insbesondere imVergleich zu anderen kotierten Kantonal- und Regional-
banken ähnlicher Grösse und Struktur?

3. Wie entwickelten sich die Entschädigungen der Geschäftsleitung sowie des Ver-
waltungsrates in den letzten Jahren?

4. Wie beurteilt der Regierungsrat das «Bonus-System», das heisst die Auszahlung
eines Teils des Gehaltes in Form vonAktien und Optionen?

5. Werden die Gehälter der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates der LUKB
durch den Regierungsrat als Mehrheitsaktionär jeweils genehmigt?



6. Wie beurteilt der Regierungsrat die Gehälter imVergleich zu andern Spitzen-
salären in der kantonalen Verwaltung oder ausgelagerten Institutionen (z. B.
Direktor des Luzerner Kantonsspitals, Kommandant der Kantonspolizei usw.).
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